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Gesendet: Freitag, 15. Juli 2022 15:13
An: alexander.warsow@ib-blaser.de
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Fasanenmühle, 

Waldenburg"
Anlagen: PV-Anlagen Auszüge der LfL-Info zur Beweidung mit Schafen.pdf; Auszüge aus Leitfaden für 

PV-Freiflächenanlagen.pdf

 
 
15.7.22 
 
 
Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Fasanenmühle, Waldenburg“ 
Schr. Ingenieurbüro Blaser v. 23.6.22 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken für die Beteiligung am Verfahren und für die gewährte Fristverlängerung und nehmen wie folgt Stellung: 
 
1.Grundlage 
Als Grundlage erwarten wir ein Standortkonzept der Gemeinde mit detaillierter Nennung der Ausschluss- und 
Prüfkriterien für Freiflächensolaranlagen. Dabei sind auch Angaben zum innerörtlichen Potential erforderlich. Im 
benachbarten Gewerbepark besteht zum Beispiel noch ein hohes Potential für Solaranlagen auf Dach-, Wand- und 
Parkflächen. 
 
2.Biotopschutz, Biotopverbund 
-Die amtlich erfassten geschützten Biotope im Osten sind größer als im Plan dargestellt (Abgrenzung aktualisieren). 
 
-Es fehlen Angaben dazu was die Planung für den landesweiten Biotopverbund bedeutet, nachdem durch das 
Plangebiet ein Suchraum feuchter Standorte verläuft.   
 
3.Konkrete Planung 
-Die umgebenden Strukturen samt Biotopen vor den Bauarbeiten ausreichend schützen (z.B. durch Absperrbänder, 
Bauzäune). 
 
-Mit den Modulen zur Bodenoberfläche einen Mindestabstand von 0,8 m vorsehen damit ausreichend Streulicht für 
eine geschlossene Vegetationsdecke gewährleistet ist und die Vegetation nicht ständig kurz gehalten werden muss. 
 
Ein solcher Mindestabstand wird sowohl im Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 
PV-Freiflächenanlagen v. 27.11.2007 (S.86) als auch in der LfL-Information zur Beweidung von Photovoltaikanlagen 
mit Schafen v. April 2019 (S.11,12) genannt (s. die beil. Auszüge).  
 
-Eine GRZ von 0,8 ist deutlich höher als in den Kriterien für naturverträgliche PV-Freiflächenanlagen (s. NABU 
Deutschland e.V. v. 2010) enthalten ist. Danach sollte die maximale Überdeckung der Horizontalen durch 
Modulflächen höchstens 50 % betragen. Wir erwarten eine Reduzierung der GRZ. 
 
Soweit uns bekannt gibt es bei den vorhandenen PV-Freiflächenanlagen im Kreis bisher keine GRZ von 0,8. 
Angesichts der Lage der PV-Freiflächenanlage in einem Regionalen Grünzug und in einem Suchraum des 
landesweiten Biotopverbunds sind naturverträgliche Kriterien besonders wichtig. 
 
-Zum Schutz des Bodens vollständig versiegelte Wege, Zufahrten ausdrücklich ausschließen. 
 
-Den Standort der Nebenanlagen, -gebäude im Plan mit einzeichnen. 
 
-Zum Schutz nachtaktiver Tiere eine Beleuchtung der Anlage ausschließen. 
 



2

-Zum Schutz des Grund- und Regenwassers keine unbeschichteten Metalle verwenden. 
 
-Für Zaun und Nebenanlagen gedeckte Farbtöne vorsehen (keine Grüntöne). 
 
-Die Flachdächer der Nebenanlagen begrünen. 
 
-Zur Wieseneinsaat artenreiches Saatgut aus gesicherter Herkunft verwenden und eine extensive Pflege vorsehen. 
Keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel zulassen.  
Das Mähgut zur Ausbildung einer extensiven Wiese abführen. Dies ist zur Aushagerung der bisher intensiv als 
Maisacker genutzten Fläche besonders wichtig. 
 
-Bei einem Rückbau der Anlage weisen wir darauf hin, dass vor einem Wiesenumbruch eine artenschutzrechtliche 
Überprüfung notwendig wird. 
 
4.Artenschutz 
-Wegen des Meideverhaltens von Offenlandbrütern gegenüber vertikalen Strukturen den Untersuchungsraum zur 
Erfassung der Offenlandbrüter (s. Artenschutzbeitrag, S.13, Abb.5 bzw. Umweltbericht, S.6, Abb.2)) in Richtung 
Süden auf den unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Acker ausweiten. 
 
-Entlang der Wegsäume im Osten können Zauneidechsen sowie Futterpflanzen streng geschützter Falter 
vorkommen. Wir erwarten daher im Zufahrtsbereich der PV-Anlage hierzu nähere Angaben.  
 
5.Bewertung Boden 
-Welche Bodenwertezahlen sind im Gebiet vorhanden? 
 
-Das Schutzgut Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird mit 1,5 extrem niedrig eingestuft. Wir erwarten eine 
Höherstufung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
LNV Arbeitskreis Hohenlohekreis 
Brigitte Vogel 
  
Jäuchernstr. 14 
74653 Ingelfingen-Eberstal 
Tel-Nr. 06294/42440 
Email:lnv-hohenlohe@gmx.de 
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